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Text 

Ende der Pflichtversicherung 

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet 

 1. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 1 genannten Pflichtversicherten mit dem Letzten des Kalendermonates, 
in dem die die Pflichtversicherung begründende Berechtigung erloschen ist; 

 2. bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Gesellschaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letzten 
des Kalendermonates, in dem die die Pflichtversicherung begründende Berechtigung der 
Gesellschaft erloschen ist, beim Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesellschaft mit dem 
Letzten des Kalendermonates, in dem die Löschung der Eintragung des Gesellschafters im 
Firmenbuch beantragt worden ist; 

 3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesellschaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letzten 
des Kalendermonates, in dem die die Pflichtversicherung begründende Berechtigung der 
Gesellschaft erloschen ist bzw. in dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung zum 
Geschäftsführer im Firmenbuch beantragt worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden ist; 

 4. bei den im § 3 Abs. 2 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag der Beendigung der 
Ausbildung; 

 5. bei den im § 3 Abs. 1 Z 3 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des Kalendertages, für den 
letztmalig Kinderbetreuungsgeld gebührt; 
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 6. bei den im § 3 Abs. 1 Z 1 genannten Personen mit dem Ablauf des Kalendermonates, für den 
letztmalig die Pension oder das Übergangsgeld ausgezahlt wird bzw. in dem die Voraussetzung 
gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 letzter Halbsatz weggefallen ist. Die vorläufige Krankenversicherung (§ 6 
Abs. 2) endet spätestens mit der Zustellung des abweisenden Pensionsbescheides bzw. mit der 
rechtskräftigen Beendigung des Leistungsstreitverfahrens. 

 7. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit dem Letzten des Kalendermonates, in dem der 
Ausnahmegrund eintritt; bei Eintritt der Ausnahme nach § 4 Abs. 1 Z 1 auf Grund einer 
frühestens ab Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft wirksamen Ruhendmeldung mit 
dem letzten Tag des Kalendermonates, der dem Eintritt des Ausnahmegrundes vorangeht. 

(2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung endet 

 1. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 1 genannten pflichtversicherten Kammermitgliedern mit dem Letzten 
des Kalendermonates, in dem die die Pflichtversicherung begründende Berechtigung erloschen 
ist; 

 2. bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Gesellschaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letzten 
des Kalendermonates, in dem die die Pflichtversicherung begründende Berechtigung der 
Gesellschaft erloschen ist, beim Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesellschaft mit dem 
Letzten des Kalendermonates, in dem die Löschung der Eintragung des Gesellschafters im 
Firmenbuch beantragt worden ist; 

 3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesellschaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letzten 
des Kalendermonates, in dem die die Pflichtversicherung begründende Berechtigung der 
Gesellschaft erloschen ist bzw. in dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung zum 
Geschäftsführer im Firmenbuch beantragt worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden ist; 

 4. bei den im § 6 Abs. 3 Z 4 genannten Personen mit dem Wegfall des für die Versicherung 
maßgeblichen Tatbestandes, wobei sich das Ende der Pensionsversicherung nach § 3 Abs. 3 Z 4 
nach den Bestimmungen des § 116a Abs. 3 richtet. Bei den im § 3 Abs. 3 Z 3a genannten 
Personen endet die Pflichtversicherung mit dem letzten Tag des Kalendermonates, der dem Ende 
des Wochengeldbezuges vorangeht; tritt während des Bezuges von Wochengeld eine 
Pflichtversicherung nach § 3 Abs. 3 Z 4 oder nach § 2 ein, so endet die Pflichtversicherung mit 
dem letzten Tag des Kalendermonates vor Eintritt dieser Pflichtversicherung. 

 5. bei den im § 3 Abs. 5 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag der Beendigung der 
Ausbildung; 

 6. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit dem Letzten des Kalendermonates, in dem der 
Ausnahmegrund eintritt; bei Eintritt der Ausnahme nach § 4 Abs. 1 Z 1 auf Grund einer 
frühestens ab Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft wirksamen Ruhendmeldung mit 
dem letzten Tag des Kalendermonates, der dem Eintritt des Ausnahmegrundes vorangeht. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 und des Abs. 2 Z 2 und 3 endet die Pflichtversicherung unter 
der Voraussetzung, daß am Stichtag für die Feststellung eines Pensionsanspruches nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz das Gesellschaftsverhältnis bzw. die Geschäftsführungsbefugnis erloschen 
ist, spätestens mit dem Tag vor diesem Stichtag; fällt die Pension vor dem Stichtag an, endet die 
Pflichtversicherung mit dem Tag vor dem Anfall der Pension. 

(4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen endet die Pflichtversicherung mit dem Letzten des 
Kalendermonates, 

 1. in dem die Beendigung der betrieblichen Tätigkeiten erfolgt; hat der Versicherte die Abmeldung 
nicht innerhalb der Frist gemäß § 18 erstattet, mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die 
Beendigung der betrieblichen Tätigkeiten erfolgt, es sei denn, der Versicherte macht glaubhaft, 
daß er die betrieblichen Tätigkeiten zu einem früheren Zeitpunkt beendet hat; 

 2. in dem die berufsrechtliche Berechtigung wegfällt; 

 3. in dem der Versicherte erklärt, daß seine Einkünfte entgegen der Erklärung im Sinne des § 2 
Abs. 1 Z 4 zweiter Satz die in Betracht kommende Versicherungsgrenze (§ 4 Abs. 1 Z 5) nicht 
übersteigen werden; 

 4. in dem ein Ausnahmegrund eintritt; bei Eintritt der Ausnahme nach § 4 Abs. 1 Z 10 auf Grund 
einer frühestens ab Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft wirksamen Anzeige der 
Unterbrechung der selbständigen Erwerbstätigkeit mit dem letzten Tag des Kalendermonates, der 
dem Eintritt des Ausnahmegrundes vorangeht; 
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 5. in dem ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der versicherten Person mangels 
Kostendeckung rechtskräftig nicht eröffnet oder aufgehoben wurde. Dies gilt auch sinngemäß für 
Insolvenzen im Ausland. 

Die Pflichtversicherung endet jedenfalls mit dem Tod des Versicherten. 

(5) Bei den in § 3 Abs. 1 Z 2 genannten Personen endet die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung 

 1. mit dem Letzten des Kalendermonates, in dem die Abmeldung beim Versicherungsträger erfolgt 
ist oder 

 2. mit Ablauf des dritten Monates, wenn die Beiträge nicht binnen drei Monaten nach Fälligkeit 
eingezahlt werden; 

 3. mit dem Letzten des Kalendermonates, in dem ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
versicherten Person mangels Kostendeckung rechtskräftig nicht eröffnet oder aufgehoben wurde. 
Dies gilt auch sinngemäß für Insolvenzen im Ausland. 

Die Pflichtversicherung endet jedenfalls mit dem Tod des Versicherten. 
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